
der Verbandsgemeinde Meisenheim

BÜRGERZEITUNG
Mit den amtlichen Bekanntmachungen für die Verbandsgemeinde Meisenheim mit den Ortsgemeinden Abtweiler, Becherbach, Breitenheim, Call-
bach, Desloch, Hundsbach, Jeckenbach, Lettweiler, Löllbach, Stadt Meisenheim, Raumbach, Rehborn, Reiffelbach, Schmittweier, Schweinschied

Für Sie im Netz
www.meisenheim.de

Jahrgang45/Donnerstag,den27.Juni2019/Nr.26/2019

Grußworte zur Kerwe
in Schmittweiler 2019

Vom 28.06.2019 bis 01.07.2019 feiert die
OrtsgemeindeSchmittweilerdie traditionel-
le Kerwe.
Am Freitagabend um 19 Uhr ist Fassan-
stich am Bierwagen.
Am Samstag sind ALLE Zapfsäulen geöffnet.
Am Sonntag wird, außer dem Mittagsmenü, auch selbstgebacke-
ner Kuchen angeboten.
Am Montag ab 10 Uhr Katerfrühstück und Ausklang der Kerwe.
Ein abwechslungsreiches Essensangebot steht an allen Tagen zur
Verfügung.

Ich wünsche den Schmittweilerer Bürgerinnen und Bürgern sowie
allen Gästen aus nah und fern, auch im Namen des Gemeinderates,
schöne, unbeschwerte und unterhaltsame Stunden in geselliger
Runde.
Den Organisatoren und den Helfern möchte ich auf diesem Weg
schon einmal recht herzlich Danken.
Auch ein Schausteller wird wieder die Kerwe bereichern.

Ute Ammann
Ortsbürgermeisterin

Traditionelle Eröffnung des Heimbacher
Brunnenfestes am „Heimbacher Brünnelche“

am Donnerstag, 04.07.2019 um 19 Uhr

Liebe Meisenheimerinnen und Meisenheimer,
werte Gäste,

der Tradition folgend werden wir am Donnerstag den 04.07.2019
um19:00Uhram„HeimbacherBrünnelche“das184.Heimbacher
Brunnenfest eröffnen. Wir wollen gemeinsam mit unserer Brun-
nenkönigin Sabrina I. und der Prinzessin Julia I. einige gemütliche
Stunden im Heim-
bachtal verbrin-
gen.
Für Bier, Wein,
Wasser und Grill-
würstchen ist bes-
tens gesorgt.
Die Meisenhei-
mer und unsere
Gäste werden ge-
beten, Bierkrüge
zum Befüllen mitzubringen.

Auf Ihr zahlreiches Kommen freut sich

Gerhard Heil
Stadtbürgermeister

Eine Aktion im Rahmen der Initiative:
„Ich bin dabei!„

der Ministerpräsidentin und des Bürgermeisters

Natur erleben, Freude haben
Die Wandergruppe trifft sich zu einer nächsten Wanderung am Mittwoch, 10.07.2019 um 14 Uhr.

Treffpunkt ist der Parkplatz „Am Schwimmbad“ in Meisenheim!
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Verbandsgemeindeverwaltung

Obertor 13, 55590 Meisenheim
Tel. 06753/121-0, Fax 06753/121-17
www.meisenheim.de, E-Mail: Postmaster@meisenheim.de
Öffnungszeiten:
Montag - Dienstag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Mittwoch: 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr - 12:30 Uhr
Redaktionsschluss Amtsblatt: Freitag: 11.00 Uhr
Anzeigen-Annahmeschluss: Montag: 14.00 Uhr

Notrufe/Bereitschaftsdienste

Notruf 110
Polizeiinspektion Lauterecken Tel. 06382-9110

Nichtpolizeilicher Notruf 112
-Feuer, Rettungsdienst, Notarzt und Krankentransport-

Gesundheitszentrum Glantal, Liebfrauenbergstr. 31 Tel. 06753-910-0

Notruf Pflegebett (auch Hebammenhilfe) 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Meisenheim Tel. 116117
(ohne Vorwahl, kostenlos)

Gesundheitszentrum Glantal, Liebfrauenberg, 55590 Meisenheim
Öffnungszeiten ab 1. Juli 2016
Montag, 19.00 Uhr - Dienstag, 7.00 Uhr
Dienstag, 19.00 Uhr - Mittwoch, 7.00 Uhr
Mittwoch, 14.00 Uhr - Donnerstag, 7.00 Uhr
Donnerstag, 19.00 Uhr - Freitag, 7.00 Uhr
Freitag, 16.00 Uhr - Montag, 7.00 Uhr
an Feiertagen:
vom Vorabend des Feiertages, 18.00 Uhr, bis zum Folgetag, 7.00 Uhr

Krankenhaus Tel. 06753/910-0
Gesundheitszentrum Glantal, Liebfrauenberg 32, 55590 Meisenheim

Einheitliche zahnärztliche Notrufnummer Tel. 0180/5040308
Weitere Informationen zum zahnärztlichen Notfalldienst können Sie unter
www.bzk-koblenz.de nachlesen.
EineInanspruchnahmedeszahnärztlichenNotfalldienstes istwiebishernachtelefoni-
scher Vereinbarung möglich.

Apothekennotdienst
Ansage des Apothekennotdienstes über landeseinheitliche Rufnummern:
deutsches Festnetz: 0180-5-258825-PLZ (0,14 €/Min.)
Mobilfunknetz: 0180-5-258825-PLZ (max. 0,42 €/Min.)
Anzeige der notdienstbereiten Apotheken im Internet unter www.lak-rlp.de. Der Not-
dienst wechselt jeweils morgens um 8:30 Uhr

Tierärztlicher Notfalldienst
30.06.2019 Dr. Maschtowski Tel. 06751/93530

sozialstation nahe
Ökumenische Sozialstation im Landkreis Bad Kreuznach gGmbH
Großstraße 68, 55566 Bad Sobernheim
Alten- und Krankenpflege, hauswirtschaftliche Versorgung
Betreuung dementiell erkrankter Menschen zu Hause
und in unseren Betreuungsgruppen:
Montags, dienstags, mittwochs und donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr in Bad So-
bernheim.
Freitags von 14:00 bis 18:00 Uhr in Meisenheim
Bürozeiten: Mo. bis Do. 8.00 bis 16.30 Uhr, Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr
Tel. – Nr. 06751 - 2242, Fax 06751- 4074
Rufbereitschaft 24 Stunden Tel.-Nr. 06751 – 3521
Sprechstunde in Meisenheim:
jeden 1. und 3. Dienstag in den Räumen der Verbandsgemeinde Meisenheim von
10.00 bis 12.00 Uhr
Homepage: www.sozialstation-nahe.de

Ambulantes Hilfezentrum Meisenheim
Alten und Krankenpflege A K F, Rathausgasse 8 , Meisenheim
Bürozeiten Mo.- Fr. 8:00 - 16:00
24 Stunden erreichbar - Tel. 06753 / 963277
Pflegestützpunkt/ Beratung und Koordinierung
Kostenlose, individuelle, vertrauliche Beratungsstelle für alte, kranke, pflegebedürfti-
ge Menschen und deren Angehörige. Beratung über Pflege- Hilfs- und Entlastungsan-
gebote im häuslichen und stationären Bereich.
Ansprechpartnerinnen: Christa Herzog, Marlene Jänsch, Stefanie Klein.

Tel.: 06751/8557922/23 Fax: 06751/8557924.
Felke-Center, Kreuzstraße 10, 55566 Bad Sobernheim.
Zuständig für die Verbandsgemeinden Meisenheim und Bad Sobernheim

Bereitschaftsdienste

Bereiche Wasserversorgung
und Abwasserbeseitigung Tel. 0800-8958958
Strom- und Gasversorgung
Westnetz GmbH
bei Störungen im Stromnetz Tel. 0800/4112244
bei Störungen im Gasbereich Tel. 0800/0793427
Stromversorgung Pfalzwerke Netz AG
für Becherbach, Callbach, Lettweiler, Rehborn,
Reiffelbach u. Schmittweiler
Netzteam Rockenhausen, Kreuznacher Straße 61
Fax 06361-9217-21 Tel. 06361-9217-10
Stromentstörung: Tel. 0800-7977777

Wertstoffhof Meisenheim Tel. 06753-93000
Öffnungszeiten:
dienstags und freitags 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr
samstags 08.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Impressum:
DasAmtsblatt fürdieVerbandsgemeindeMeisenheimunddieOrtsgemeindenAbtwei-
ler, Becherbach, Breitenheim, Callbach, Desloch, Hundsbach, Jeckenbach, Lettweiler,
Löllbach, Stadt Meisenheim, Raumbach, Rehborn, Reiffelbach, Schmittweiler und
Schweinschied nach § 27 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (BS 2020-1) und den
Bestimmungen der Hauptsatzung in den jeweils geltenden Fassungen erscheint wö-
chentlich donnerstags.

Herausgeber:
Verantwortlich für amtliche Bekanntmachungen, Nachrichten und Hinweise:
Verbandsgemeindeverwaltung, 55590 Meisenheim.
Verantwortlich für nichtamtliche Bekanntmachungen, Nachrichten und Hinweise:
Fieguth Amtsblätter, SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungs-GmbH, 67433 Neustadt,
E-Mail-Adresse: meisenheim@amtsblatt.net.
Verantwortlich Anzeigen:
Fieguth-Amtsblätter, SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungs-GmbH, Rainer Zais, Nie-
derlassungFriedrichstr.59,67433Neustadt,Telefon063213939-60,Fax063213939-
66,für Anzeigen: E-Mail: anzeigen@amtsblatt.net
Druck: Badisches Druckhaus Baden-Baden GmbH, Flugstraße 9, 76532 Baden-Baden.
Anzeigenberatung: Yvonne Credé, Tel 0631 3737 261, yvonne.crede@suewe.de

Innerhalb der Verbandsgemeinde wird die Bürgerzeitung kostenlos zugestellt im Ein-
zelversand durch den Verlag gegen Erstattung der Versandkosten.

Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Zeichnungen übernimmt die Dru-
ckerei keine Haftung. Artikel müssen mit Namen und Anschrift des Verfassers gekenn-
zeichnetseinundmüssengrundsätzlichüberdieVerbandsgemeindeeingereichtwerden.

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Für die Richtigkeit der abgedruckten
Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive
dürfen nicht anderweitig verwendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und
Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und die z. Zt. gülti-
gen Anzeigenpreislisten. Bei Nichtbelieferung ohne Verschulden des Verlags oder in-
folge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprü-
che gegen den Verlag.

Die nächste Bürgerzeitung
der Verbandsgemeinde erscheint am

4. Juli 2019
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Mobiles Bürgerbüro –
Die Verwaltung vor Ort
Das Mobile Bürgerbüro steht Ihnen weiterhin auf Bedarf zur Verfügung.

Im Bedarfsfalle können Sie unter den Telefon-Nummern 06753/121220

oder 121221 einen Termin mit uns vereinbaren.

Bürgerbus der Verbandsgemeinde Meisenheim
Bleiben Sie mobil – Unser Angebot für Senioren

Der Bürgerbus der Verbandsgemeinde Meisenheim bietet unseren Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere unseren älteren Mit-
bürgern, einen regelmäßigen wöchentlichen Transport von den Ortsgemeinden nach Meisenheim an, um hier Besorgungen, wie
einenArztbesuch,Einkäufe,Krankenhausbesuche,Verwaltungsangelegenheitenundvielesmehr,erledigenzukönnen.DerTrans-
fer ist zudem barrierefrei, so dass auch ein Rollstuhl kein Problem darstellt. Jede Ortsgemeinde wird in jeder Woche jeweils werk-
täglich dienstags oder donnerstags angefahren. Die einzelnen Fahrtrouten werden wöchentlich gewechselt. Nachdem das Angebot
bereitsnachgefragtwird,wünschenwirunsnocheine intensivereNutzung!FahrenSiemituns,SiewerdenvomServiceüberzeugt
sein!

Ihr Fahrplan für den Monat Juli 2019

Route 1 Route 2

dienstags donnerstags dienstags donnerstags
02.07.2019 11.07.2019 09.07.2019 04.07.2019
16.07.2019 25.07.2019 23.07.2019 18.07.2019
30.07.2019

Hin Zurück Hin Zurück
9.00 Meisenheim (Bahnhof) 12.00 9.00 Meisenheim (Bahnhof) 12.00
9.07 Breitenheim 12.07 9.09 Schmittweiler 12.09
9.17 Jeckenbach 12.17 9.14 Callbach 12.14
9.20 Löllbach 12.20 9.19 Reiffelbach 12.19
9.24 Schweinschied 12.24 9.24 Gangloff 12.24
9.32 Hundsbach 12.32 9.29 Becherbach 12.29
9.40 Jeckenbach 12.40 9.34 Roth 12.34
9.45 Desloch 12.45 9.43 Meisenheim (Bahnhof) 12.43
9.50 Meisenheim (Bahnhof) 12.50 9.45 Meisenheim (Bahnhof) 12.45

9.53 Abtweiler 12.53
9.58 Raumbach 12.58

10.00 Meisenheim(Raumb.Straße) 13.00
10.15 Lettweiler 13.15
10.25 Rehborn 13.25
10.30 Meisenheim (Bahnhof) 13.30

Die Fahrgäste sollten ihren Fahrtenwunsch
mindestens einen Tag vor Fahrtantritt unter
derTelefon-Nr.06753/94242anmelden;hier
erhalten sie Informationen und die Bestäti-
gung über die Abfahrtszeit und Abfahrtsort.
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1. Boule Turnier der neuen
Verbandsgemeinde Nahe-Glan

AusAnlassdes30jährigenBestehensderBoule-Ab-
teilung im TC Rehborn findet am 10. August auf
dem Boulodrome am Rehborner Tennisgelände
zum ersten Mal eine VG-Meisterschaft der zukünf-
tigen VG Nahe-Glan statt. Ziel dieser Veranstaltung
ist neben dem sportlichen Wettkampf in geselligem Rahmen das gegen-
seitige Kennenlernen der Einwohner der beiden fusionierenden Ver-
bandsgemeinden. Es wird in 2er Teams (Doublette) gespielt mit 5 Run-
den im Schweizer System sowie anschließenden Finalspielen. Startbe-
rechtigt sind alle Einwohner der zukünftigen VG Nahe-Glan.
Das Startgeld von € 5,- pro Team wird als Preisgeld ausgespielt. Die Sie-
germannschafterhältfüreinJahrdenneugestiftetenWanderpokal.Tur-
nierbeginn ist um 14.30 Uhr. Aus organisatorischen Gründen werden
Anmeldungen bis zum 1. August an Norbert Schneider, Rehborn, Tel.:
06753/3358 erbeten. Interessierte Boulefreunde sind beim mittwochs
stattfindendenBouletreff (ab19.00Uhr)aufderAnlagedesTCRehborn
(gegenüber dem FSV-Sportgelände) herzlich willkommen.



Amtliche Nachrichten

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Abtweiler für das Jahr
2019/2020 vom 18.06.2019
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fas-
sung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt 2019 2020

der Gesamtbetrag der Erträge auf 303.368,00 € 309.008,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 341.751,00 € 320.404,00 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -38.383,00 € -11.396,00 €

2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf 266.166,00 € 271.942,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf 285.207,00 € 263.994,00 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -19.041,00 € 7.948,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0,00 € 0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf 0,00 € 0,00 €

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0,00 € 0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - € - €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - € - €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € 0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 14.112,00 € 12.394,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus - 14.112,00 € - 12.394,00 €
Finanzierungstätigkeit

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 266.166,00 € 271.942,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 299.319,00 € 276.388,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands - 33.153,00 € - 4.446,00 €
im Haushaltsjahr

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist,
wird festgesetzt für

- zinslose Kredite auf 0,00 € 0,00 €
- verzinste Kredite auf 0,00 € 0,00 €

zusammen auf 0,00 € 0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haus-
haltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, werden festgesetzt auf
0,00 € 0,00 €

DieSummederVerpflichtungsermächtigungen,fürdieindenkünftigenHaushaltsjahrenvoraussichtlichInves-
titionskredite aufgenommen werden müssen,
belaufen sich auf 0,00 € 0,00 €

§ 4 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer
- Grundsteuer A 350% 350%
- Grundsteuer B 400% 400%

b) Gewerbesteuer 380% 380%
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c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
- für den ersten Hund 40,00 € 40,00 €
- für den zweiten Hund 60,00 € 60,00 €
- für jeden weiteren Hund 80,00 € 80,00 €
- für den ersten gefährlichen Hund 300,00 € 300,00 €
- für den zweiten gefährlichen Hund 400,00 € 400,00 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund 500,00 € 500,00 €

§ 5 Eigenkapital
Das Eigenkapital wird erstmals in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nachgewiesen und betrug 458.066,56 EUR.
Der Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2008 betrug 458.066,56 EUR
Der Stand zum 31.12.2008 beträgt lt. Jahresabschluss 2008 427.381,32 EUR
Der Stand zum 31.12.2009 beträgt lt. Jahresabschluss 2009 384.070,47 EUR
Der Stand zum 31.12.2010 beträgt lt. Jahresabschluss 2010 365.324,89 EUR
Der Stand zum 31.12.2011 beträgt lt. Jahresabschluss 2011 336.769,57 EUR
Der Stand zum 31.12.2012 beträgt lt. Jahresabschluss 2012 286.754,09 EUR
Der Stand zum 31.12.2013 beträgt lt. Jahresabschluss 2013 281.913,26 EUR
Der Stand zum 31.12.2014 beträgt lt. Jahresabschluss 2014 237.566,65 EUR
Der Stand zum 31.12.2015 beträgt lt. Jahresabschluss 2015 239.383,58 EUR
Der Stand zum 31.12.2016 beträgt lt. Jahresabschluss 2016 203.913,28 EUR
Der Stand zum 31.12.2017 beträgt lt. Jahresabschluss 2017 273.166,06 EUR

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz
liegen vor, wenn:

a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten.
b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:
c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten.
d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 10.000,00 € überschreiten.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 EUR sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 8 Kreditaufnahmen
Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditaufnahmen gem. der Festsetzung in der Haushaltssatzung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, zum wirtschaftlich not-
wendigen Zeitpunkt, zu günstigen Tageskonditionen aufzunehmen. Mit dem Ortsbürgermeister ist Einvernehmen herzustellen.

Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim Ortsgemeinde Abtweiler
Meisenheim, den 18.06.2019 Abtweiler, den 18.06.2019
(Kron) (Michel)
Bürgermeister Ortsbürgermeister

Hinweise
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019/2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen
Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.
Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Verbandsgemeindverwaltung Meisenheim, Obertor 13, Zimmer 13,
in der Zeit vom 28.06.2019 bis 08.07.2019, während der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:
Vormittags: Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr Freitag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Nachmittags: Montag bis Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Mittwoch geschlossen

Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr Freitag geschlossen

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten als ein Jahr
nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung

verletzt worden sind, oder
2.vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder

Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung
geltend machen.

Meisenheim, den 18.06.2019 Abtweiler, den 18.06.2019
(Kron) (Michel)
Bürgermeister Ortsbürgermeister
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Wartungsarbeiten im
Stromversorgungsnetz
Die Pfalzwerke Netz AG informiert, dass dringende Erwei-
terungsmaßnahmen im Stromversorgungsnetz durch-
führt werden. Diese Wartungsarbeiten werden vom
15.07.bis 19.07.201919 in der Ortsgemeinde Becherbach
– Ortsteil Gangloff - in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und
16:00 Uhr erfolgen.
Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist wäh-
rend der Durchführung der Arbeiten nicht möglich.
DIE STROMVERSORGUNG WIRD MITTELS ERSATZ-
STROMAGGREGAT GEWÄHRLEISTET.
Für Rückfragen steht Ihnen die Hotline des Kundenser-
viceunterderTelefon-Nummer:06215852010zurVerfü-
gung.

Bekanntmachung der
Ortsgemeinde Callbach
1. Einsichtnahme in den Entwurf der 1. Nachtrags-

haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das
Jahr 2019 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen
wurde am 26.06.2019 dem Ortsgemeinderat zugeleitet.
1.Der Entwurf der 1.Nachtragshaushaltssatzung für das

Jahr2019liegtmitdemNachtragshaushaltsplanundsei-
nen Anlagen während der allgemeinen Öffnungszeiten
der Verbandsgemeindeverwaltung in der Verbandsge-
meindeverwaltung Meisenheim, Obertor 13, 55590 Mei-
senheim, Zimmer 33, bis zur Beschlussfassung über die
1. Nachtragshaushaltssatzung durch den Ortsgemeinde-
ratzurEinsichtnahmeaus.Außerdemstehendie1.Nach-
tragshaushaltssatzung für das Jahr 2019 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen im Internet un-
ter www.meisenheim.de zur Einsichtnahme bereit.

2.Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde
Callbach haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen
ab dieser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Meisenheim, Obertor 13, 55590 Meisen-
heim, Vorschläge zum Entwurf der 1.Nachtragshaus-
haltssatzung für das Jahr 2019 mit dem Nachtragshaus-
haltsplan und seinen Anlagen, einzureichen. Die Vor-
schläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindever-
waltung Meisenheim, Obertor 13, 55590 Meisenheim,
oder elektronisch an „postmaster@meisenheim.de“ ein-
zureichen.DerOrtsgemeinderatwirdrechtzeitigvorsei-
nem Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung
über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschlä-
ge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Callbach, den 26.06.2019
Geib, Ortsbürgermeister

Besprechung Kerb
Am Dienstag, 02.07.2019, 19.30 Uhr, findet im Gemein-
schaftshaus die Besprechung der Kerb 2019 statt. Hierzu
sindalleGruppen,VereineundsonstigePersonen,diesich
aktiv an der Kerb einbringen möchten, herzlich eingela-
den. Über eine rege Teilnahme freuen sich der Förderver-
ein sowie die Ortsgemeinde.

Öffnungszeiten
der öffentlichen Bücherei
Öffnungszeiten der öffentlichen Bücherei im
historischen Rathaus, Untergasse 23,
Telefon 06753/3017:
Montag: 18.00 bis 19.30 Uhr
Dienstag: 10.00 bis 11.30 Uhr
Donnerstag: 16.00 bis 18.00 Uhr

Bericht über die konstituierende
Sitzung des Gemeinderates
Raumbach am 18. Juni 2019
Ernennung des Ortsbürgermeisters
Dergeschäftsführende1.OrtsbeigeordneteHolgerThunig
händigt dem gewählten Ortsbürgermeister, Herrn Jürgen
Soffel, die Ernennungsurkunde aus, vereidigt ihn und
führt ihn in sein Amt ein.
Sodann übergibt der geschäftsführende 1. Ortsbeigeord-
neteHolgerThunigdenVorsitzandenernanntenOrtsbür-
germeister Jürgen Soffel ab.

Verpflichtung der Ratsmitglieder
Anhand der besonderen Niederschrift über die Verpflich-
tung der Ratsmitglieder trägt Ortsbürgermeister Jürgen
SoffeldemGemeinderatdieVerpflichtungsformelvorund
händigt den anwesenden Ratsmitgliedern eine Verpflich-
tungsniederschrift aus.
Die Ratsmitglieder werden von Ortsbürgermeister Soffel
namens der Gemeinde durch Handschlag auf die gewis-
senhafte Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet.

Wahl der ehrenamtlichen Ortsbeigeordneten; Ernen-
nung, Vereidigung und Einführung in das Amt
Erste Ortsbeigeordnete
AnhandderbesonderenNiederschriftwirddieWahlder1.
Ortsbeigeordneten durchgeführt.
Gemäß § 40 Abs. 3 GemO wird Frau Hildegard Krauß zur
Wahl der 1. Ortsbeigeordneten vorgeschlagen.
Frau Krauß wurde mit 4 Ja-Stimmen gewählt.
Das Stimmrecht des Ortsbürgermeisters ruhte gem. § 36
Abs. 3 Ziffer 1 GemO.
Ortsbürgermeister Jürgen Soffel händigt Frau Hildegard
Krauß die Ernennungsurkunde aus, vereidigt sie und
führt sie ihn ihr Amt ein.

Zweiter Ortsbeigeordneter
Anhand der besonderen Niederschrift wird die Wahl des
2. Ortsbeigeordneten durchgeführt.
Gemäß§40Abs.3GemOwerdenHerrThomasEllrichund
Herr Jürgen Ellrich zur Wahl des
2. Ortsbeigeordneten vorgeschlagen.
Abstimmungsergebnis:
Thomas Ellrich 3 Stimmen
Jürgen Ellrich 4 Stimmen
Somit wurde Herr Jürgen Ellrich gewählt.
Das Stimmrecht des Ortsbürgermeisters ruhte gem. § 36
Abs. 3 Ziffer 1 GemO.
Ortsbürgermeister JürgenSoffelhändigtHerrn JürgenEll-
rich die Ernennungsurkunde aus, vereidigt ihn und führt
ihn in sein Amt ein.

Beratung und Beschlussfassung der Geschäftsord-
nung des Gemeinderates
Der Gemeinderat beschließt in seiner konstituierenden
Sitzung einstimmig die Anwendung der Mustergeschäfts-
ordnung.

Konstituierende Sitzung des
Ortsgemeinderates Rehborn
Am Mittwoch, den 03.07.2019 findet um 19.00 Uhr im
Gemeindehaus, Obergasse 2, Rehborn, die konstituieren-
deSitzungdesGemeinderatesderOrtsgemeindeRehborn
statt.
Tagesordnung:
- öffentlich -
1. Ernennung des Ortsbürgermeisters

Vereidigung und Einführung in das Amt
2. Verpflichtung der Ratsmitglieder
3. Wahl der ehrenamtlichen Ortsbeigeordneten;

Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt
4. Beratung und Beschlussfassung der

Geschäftsordnung des Gemeinderates

Müllentsorgung auf dem Friedhof
In der Vergangenheit wurde immer wieder festgestellt,
dass auf dem Friedhof der anfallende Müll, möglicherwei-
se auch aus Unwissenheit, nicht ordnungsgemäß entsorgt
wird.
ZurKlarstellungergehendahernochmalsdienachstehen-
den Hinweise.
Mülltrennung sollte auch auf dem Friedhof selbstver-
ständlich sein.
In der Abfallgrube am Friedhof dürfen ausschließlich nur
kompostierbare, organische Abfälle wie z. B. Laub, Pflan-
zen und Erde entsorgt werden. Die pflanzlichen Reste von
Gestecken und Kränze können nur dort entsorgt werden,
wenn sie von Draht, Kunststoff (-blumen), Bändern usw.
befreit sind. Dieser Restmüll sowie Pflanztöpfe und Plas-
tikverpackungen sind über den Hausmüll zu entsorgen.
EswirdumBeachtunggebeten,dennMüllentsorgungkos-
tet Geld und ist der Müll nicht ordnungsgemäß getrennt,
erhöhen sich die Kosten erheblich.
Ortsgemeinde Rehborn
Karl-Otto Dornbusch
1. Beigeordneter

Aktuelle Nachrichten aus der
Verbandsgemeinde Meisenheim

finden Sie auch unter:

www.wochenblatt-reporter.de/
meisenheim
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1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgmeinde Löllbach für das Jahr 2019 vom 17.06.2019
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Raumbach hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende 1. Nachtragshaus-
haltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt: „erhöht „gegenüber „vermindert „nunmehr

bisher um Euro“ um Euro“ festgesetzt
Euro“ auf Euro“

1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf 237.846,00 € - € - € 237.846,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 267.844,00 € - € 267.844,00 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - 29.998,00 € - € - € - 29.998,00 €

2. im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf 201.898,00 € - € - € 201.898,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf 213.372,00 € - € 213.372,00 €

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 11.474,00 € - € - € - 11.474,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf - € - € - € - €
die außerordentlichen Auszahlungen auf - € - € - € - €

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - € - € - € - €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.000,00 € 200.000,00 € 208.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.000,00 € 200.000,00 € 208.000,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - € - € - € - €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - € - €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 16.443,00 € 16.443,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 16.443,00 € - € - € - 16.443,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 209.898,00 € 200.000,00 € - € 409.898,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 237.815,00 € 200.000,00 € - € 437.815,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr - 27.917,00 € - € - € - 27.917,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, werden festgesetzt auf 1.300.000,00 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,
belaufen sich auf 300.000,00 €

Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim Ortsgemeinde Löllbach
Meisenheim, den 17.06.2019 Löllbach, den 17.06.2019
(Kron) (Schneider)
Bürgermesiter Bürgermeister

Hinweis: Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen
Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.
Die1.NachtragshaushaltssatzungnebstNachtragshaushaltsplanliegtzurEinsichtnahmeinderVerbandsgemeindverwaltungMeisenheim,Obertor13,Zimmer33, inder
Zeit vom 28.06.2019 bis 08.07.2019, während der Öffnungszeiten (s.u.) öffentlich aus.

Öffnungszeiten:
Vormittags: Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr Freitag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Nachmittags: Montag bis Dienstag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr Mittwoch geschlossen

Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr Freitag geschlossen

Rechtlicher Hinweis:
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung, ergeht zu den Voraussetzungen für
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und den Rechtsfolgen folgender Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind,
gelten als ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1.die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung

verletzt worden sind, oder
2.vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder

Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.
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Bericht über die konstituierende
Sitzung des Gemeinderates
Schmittweiler am 18. Juni 2019
Verpflichtung der Ratsmitglieder
Anhand der besonderen Niederschrift über die Verpflich-
tung der Ratsmitglieder trägt der geschäftsführende Orts-
bürgermeisterWilliHaasdemGemeinderatdieVerpflich-
tungsformelvorundhändigt jedemRatsmitgliedeineVer-
pflichtungsniederschrift aus.

Die Ratsmitglieder werden von Ortsbürgermeister Haas
namens der Gemeinde durch Handschlag auf die gewis-
senhafte Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet.

Wahl der/des ehrenamtlichen Ortsbürgermeiste-
rin/Ortsbürgermeisters;
Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt

Anhand der besonderen Niederschrift wird die Wahl der
Ortsbürgermeisterin durchgeführt.

Gemäß § 40 Abs. 3 GemO wird Frau Ute Ammann zur
Wahl der Ortsbürgermeisterin vorgeschlagen.

Frau Ute Ammann wird mit 6 Ja-Stimmen gewählt.

Das Stimmrecht des Vorsitzenden ruht bei Wahlen. Herr
Haas hat als geschäftsführender Ortsbürgermeister nicht
an der Wahl teilgenommen.

Der geschäftsführende Ortsbürgermeister Haas händigt
Frau Ute Ammann die Ernennungsurkunde aus. Danach
vereidigt er sie und führt sie in ihr Amt ein.

Verpflichtung Ratsmitglied Anita Beihofer
Aufgrund des § 5 Abs 4 S. 2 KWG scheidet die zur ehren-
amtlichen Ortsbürgermeisterin Gewählte, Frau Ute Am-
mann, mit Wirkung ihrer Ernennung aus dem Gemeinde-
rat aus.
Als Ersatzperson rückt Frau Anita Beihofer in den Ge-
meinderatnach,nachdemzuvorHerrWilhelmHaas,Herr
Ralf Milling, Herr Hans-Joachim Glaß, Frau Ilona Krauß
und Herr Wolfgang Engel erklärt haben, bei einer Nachrü-
ckung das Amt nicht annehmen zu wollen.
Frau Anita Beihofer wird von Ortsbürgermeisterin Ute
Ammann durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfül-
lung ihrer Aufgaben verpflichtet.

Wahl der ehrenamtlichen Ortsbeigeordneten; Ernen-
nung, Vereidigung und Einführung in das Amt

Erster Ortsbeigeordneter
AnhandderbesonderenNiederschriftwirddieWahldes1.
Ortsbeigeordneten durchgeführt.
Gemäß § 40 Abs. 3 GemO wird Herr Udo Marx zur Wahl
des 1. Ortsbeigeordneten vorgeschlagen.
Herr Marx wurde mit 6 Ja-Stimmen gewählt.
Das Stimmrecht der Ortsbürgermeisterin ruhte gem. § 36
Abs. 3 Ziffer 1 GemO.
Ortsbürgermeisterin Ute Ammann händigt Herrn Udo
Marx die Ernennungsurkunde aus, vereidigt ihn und
führt ihn in sein Amt ein.

Zweiter Ortsbeigeordneter
AnhandderbesonderenNiederschriftwirddieWahldes2.
Ortsbeigeordneten durchgeführt.
Gemäß § 40 Abs. 3 GemO wird Herr Marco Hedrich zur
Wahl des 2. Ortsbeigeordneten vorgeschlagen.
Herr Hedrich wurde mit 6 Ja-Stimmen gewählt.
Das Stimmrecht der Ortsbürgermeisterin ruhte gem. § 36
Abs. 3 Ziffer 1 GemO.
Ortsbürgermeisterin Ute Ammann händigt Herrn Marco
Hedrich die Ernennungsurkunde aus, vereidigt ihn und
führt ihn in sein Amt ein.

Beratung und Beschlussfassung der Geschäftsord-
nung des Gemeinderates
Der Gemeinderat beschließt in seiner konstituierenden
Sitzung einstimmig die Anwendung der Mustergeschäfts-
ordnung.

Öffentliche Bekanntmachung
Aufgrund des § 5 Abs 4 S. 2 KWG scheidet die zur ehren-
amtlichen Ortsbürgermeisterin Gewählte, Frau Ute Am-
mann, mit Wirkung ihrer Ernennung aus dem Gemeinde-
rat aus.
Als Ersatzperson rückt Frau Anita Beihofer in den Ge-
meinderatnach,nachdemzuvorHerrWilhelmHaas,Herr
Ralf Milling, Herr Hans-Joachim Glaß, Frau Ilona Krauß
und Herr Wolfgang Engel erklärt haben, bei einer Nachrü-
ckung das Amt nicht annehmen zu wollen.
Frau Anita Beihofer wurde in der konstituierenden Sit-
zung am 18.06.2019 verpflichtet und in ihr Amt einge-
führt.

Ende Amtsblatt Meisenheim

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?

Im Notfall kann das entscheidend
für rasche Hilfe durch den Arzt
oder den Rettungsdienst sein!

Bitte beachten Sie für Ihre Amtsblatt-Artikel
unsere E-Mail-Adresse

meisenheim@amtsblatt.net

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung
geltend machen.

Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim Ortsgemeinde Löllbach
Meisenheim, den 17.06.2019 Löllbach, den 17.06.2019
(Kron) (Schneider)
Bürgermeister Ortsbürgermeister

Lokale Nachrichten

Mitgliederversammlung der
Freunde und Förderer der
Freiwilligen Feuerwehr Gangloff
Am Sonntag, dem 30.06.2019, findet um 10:00 Uhr in
Gangloff im „Gasthaus Neubrech“ eine Mitgliederver-
sammlung statt. Grund der Versammlung: Satzungsände-
rung § 15(Der Entwurf der Satzungsänderung kann beim
1. Vorsitzenden, Herrn Rüdiger Figura, eingesehen wer-
den).
Alle Mitglieder sind zu der Versammlung recht herzlich
eingeladen.

MGV Breitenheim
Die nächste Chorprobe des MGV findet am Freitag, dem
28. Juni 2019 statt. Sonntags fahren wir zum Auftritt nach
BadSobernheim.UmvollzähligesErscheinenwirdgebeten.
Der Vorstand

Mitgliederversammlung des För-
derverein Gemeinde Löllbach e. V.

Am Donnerstag, 04. Juli 2019, beginnt um 20.00 Uhr
im Gemeindehaus Löllbach die Mitgliederversammlung
des Förderverein Gemeinde Löllbach e.V.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassenführers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahlen
7. Veranstaltungstermine 2019/2020
8. Verschiedenes
AnträgezurTagesordnungmüssenmindestenseineWoche
vorher schriftlich beim Vorsitzenden eingegangen sein.
Wir würden uns freuen, wenn alle Mitglieder an der Ver-
sammlungteilnehmenkönnten,herzlichwillkommensind
auch alle Gäste, Freunde und Förderer unseres Vereins.
Harry Schneider, Förderverein Gemeinde Löllbach e. V.

Seite 10 27. Juni 2019Bürgerzeitung Meisenheim

Becherbach Breitenheim

Löllbach

Schmittweiler



Deutsches Sportabzeichen
TV 1848 Meisenheim eV.
Wer seine sportliche Fitness unter Beweis stellen möchte,
hat ab sofort wieder die Gelegenheit, das Deutsche Sport-
abzeichen zu erwerben. Immer samstags ab 17:00 Uhr,
bis Ende Juli, lädt der TV 1848 Meisenheim e. V. zu Trai-
ning und Leistungsabnahme in den verschiedenen Diszi-
plinenein.Wirwürdenuns freuen,andenTerminenzahl-
reiche Sportinteressierte im Stadion an der Präses-Held-
Straße (Paul-Schneider-Gymnasium), Eingang am Kinder-
garten, begrüßen zu dürfen. Das Angebot ist unverbind-
lich und kostenlos (abgesehen von den 3 € für die Urkun-
de) und richtet sich an jedermann, egal welchen Alters, ob
Vereinsmitglied oder nicht, eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Weitere Informationen bei R. Krause oder W.
Altvater unter Tel. (06753) 4672 oder 5560 bzw. im Inter-
net unter www.deutsches-sportabzeichen.de

Herzog-Wolfgang-Straßenfest
Unser Straßenfest wird am Samstag den 10. August ge-
feiert, dem letzten Wochenende der Schulferien.

EnergietippderVerbraucherzentra-
le Rheinland-Pfalz
Auf Reisen zu Hause Energie einsparen - Energiebera-
ter der Verbraucherzentrale geben Tipps
MiteinpaarHandgriffenkannmanseinZuhausevordem
Sommerurlaub in den Energiesparmodus versetzen. Da-
durch spart man Energie sowie Geld und tut gleichzeitig
etwas für die Umwelt.
Als einfachsten Schritt sollte der Verbraucher vor der Ab-
reiseallenichtbenötigtenelektrischenGeräteausschalten
oder deren Stecker ziehen. Selbst im Stand-by-Modus ver-
brauchen elektrische Geräte ohne sichtbares Zeichen
Strom – ältere Exemplare sogar ziemlich viel. Durch die
Verwendung von Steckdosenleisten mit Schaltern ist das
Ausschalten von mehreren elektrischen Geräten am be-
quemstenzuerledigen.Computersolltenkomplett runter-
gefahren,LadegeräteausdenSteckdosenundWLAN-Rou-
ter ausgeschaltet werden. Falls das Telefon am Router
hängt, muss man entscheiden, ob man das Ausschalten
desTelefons inKaufnehmenwill.Klimagerätesindaußer-
dem auszuschalten, damit sie nicht unnötig im Kühlbe-
trieb laufen.Beisehr langerAbwesenheitkannessichloh-
nendenKühlschrankzuenteisenundwährendderAbwe-
senheit auszuschalten. Nach der Rückkehr läuft der Kühl-
schrank dann ohne die Eisschicht effizienter.
Die Heizungsanlage sollte spätestens jetzt auf Sommerbe-
trieb gestellt werden. So wird Strom gespart, da dann die
Heizungspumpeabgestelltwird. InEin-undZweifamilien-
häusern kann zudem die Warmwasserzirkulation ausge-
schaltet werden. Nach dem Urlaub sollte aus hygienischen
Gründen das Wasser einmalig auf 70 Grad Celsius aufge-
heizt werden.
Um das zu Hause „urlaubsfit“ zu machen, können Interes-
sierte Unterstützung von einem Berater der Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale erhalten.
Der Energieberater hat am Donnerstag, den 11.07.19
von 14.15 – 18.00 Uhr Sprechstunde in Bad Sobern-
heim im Rathaus, Zimmer 5, Marktplatz 11. Die Bera-
tungsgespräche sind kostenlos. Voranmeldung unter:

0 67 51/81-0.
Für weitere Informationen und einen kostenlosen Bera-
tungstermin:EnergietelefonRheinland-Pfalz:0800/6075
600 (kostenfrei)
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr,
dienstagsunddonnerstagsvon10bis13und14bis17Uhr.

Evangelische Kirchengemeinde
Abtweiler
So. 30.06.:
09.30 Uhr Gottesdienst Lauschied, Pfr. Anacker
10.30 Uhr Gottesdienst Staudernheim, Pfr. Anacker.
Der nächste Gttd. in Staudernheim: 14.07.2019
Der nächste Gttd. in Lauschied: 21.07.2019
Der nächste Gttd. in Abtweiler: 28.07.2019
Vertretung von Pfr. Anacker: Mo. 01.07. – So. 14.07.2019.
Vertretung in Trauerfällen hat bis Sa. 06.07. die Superin-
tendentin Pfarrerin Peekhaus. Tel.: dtl. 0671-251128 oder
06756-237. Ab So. 07.07. bis 14.07. hat die Vertretung Vi-
kar Bergfelder. Tel.: 06751-9242783.
Pfarrer Ralf Anacker
Disibodenberger Str. 2, 55568 Staudernheim
Tel. 06751 94570, E-Mail: ralf.anacker@ekir.de

Protestantische Pfarrei Callbach
Sonntag, 30.06.2019: Ordination von Pfarrerin Lier-
mann um 10:00 Uhr in der Paulskirche in Kirchheimbo-
landen.
Pfarrerin Frau Sandra Liermann ist seit 01.05.2019 für al-
le kirchlichen Belange in Callbach, Rehborn und Schmitt-
weiler, Tel. 0151/56342394, zuständig.
Die Geschäftsführung übt Herr Dekan Dominke, Kirch-
heimbolanden, Tel. 06352-70670-15 aus.

Protestantische Kirchengemeinde
Lettweiler
So. 07.07.: 9 Uhr Gottesdienst
Sozialberatungsstelle Diakon. Werk Obermoschel:
06362/2525
Dekanatsgeschäftsstelle Obermoschel:
mittwochs 8-12 Uhr (06362/1292)
Dekanat Kirchheimbolanden 06352/7067020

Evangelische Kirchengemeinde
Meisenheim
Donnerstag 27.06.2019
08.30 Uhr: Ökumenischer Schulgottesdienst der Astrid-

Lindgren-Grundschule
Freitag, 28.06.2019
09.00 Uhr: Sprachkurs für Migrantinnen im Gemeinde-

haus
19.00 Uhr: Offener Jugendraum für Jugendliche ab 12

Jahren am Schlossplatz
Sonntag, 30.06.2019
10.00 Uhr: Regonalgottesdienst der Gemeinden Meisen-

heim, Hundsbach und Jeckenbach in der
Schloßkirche mit Prädikantin Becker

Montag, 01.07.2019
19.45 Uhr: Kantorei im Gemeindehaus
Donnerstag, 04.07.2019
14.30 Uhr: Spieletreff im Café Menschenkind im Herzog-

Wolfgang-Haus
Der Sprachkurs für Migrantinnen sowie alle Angebote für
Kinder- und Jugendliche entfallen in den Ferien

Kontakte
Pfarramt: Pfarrerin Clasen ist vorläufig nicht im Dienst.

AuskunftüberdieBeerdigungsvertretungerteiltKüsterin
Renate Gilcher.
Küsterin: Renate Gilcher, Tel. 0160-96444470,
renate.gilcher@t-online.de
Kantorin: Sun Kim, Tel. 1231066, sun.kim@ekir.de

Katholische Kirchengemeinde St.
Antonius von Padua, Meisenheim
Donnerstag, 27.06.
08.30 Uhr Ökum. Schulgottesdienst zum

Schuljahresende der Grundschule
(evang. Schlosskirche)

18.30 Uhr Eucharistiefeier (Kirche Raumbach)
Freitag, 28.06.
09.30 Uhr Herz-Jesu-Amt mit sakr. Segen
Samstag, 29.06.
18.00 Uhr Eucharistiefeier
Dienstag, 02.07.
20.00 Uhr Kirchenchroprobe (Pfarrhaus)
Sprechzeiten Pfarrer Hans-Jürgen Eck:
montags 09.00-12.00 Uhr u. freitags 10.30-12.00 Uhr
Tel.: 06753-2381

Protestantische Kirchengemeinde
Odenbach
30. Juni 2019 - 2. So. nach Trinitatis
09.30 Uhr Gangloff
10.30 Uhr Odenbach

Gruppe für Trauernde
Die Selbsthilfegruppe TRAUER-BRÜCKE steht Trauern-
den offen, die in ihrem Schmerz und in ihrer Hoffnungslo-
sigkeit nicht alleine sein möchten. Hier finden Sie Men-
schen mit ähnlichen Erfahrungen und können sich aus-
tauschen.
DieSelbsthilfegruppewirdgeleitetvon4Frauen,dieinder
Trauerarbeit aktiv sind.
Am02. Juli findetdas jährlichekleineGrillfest statt. Infor-
mationen und Anmeldung bei Gerlinde Graf – 0170-
2011806 oder Lilo Mayer - 0160-7437819.

Fünftägige Ferienfreizeiten in der
Caritas-Familienbildungsstätte
„Ferien-Füchse“ ab 29. Juli & „Sonnige Ferien im Som-
merwald“ ab 5. August
In den kommenden Schulferien veranstaltet die Caritas-
Familienbildungsstätte Bad Kreuznach (FBS) zwei jeweils
fünftägigeFerienfreizeiten:Die „Ferien-Füchse“vonMon-
tag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August, bieten Ganztagsbetreu-
ung für Jungs und Mädchen ab sieben Jahre. Start ist im-
mer um 8 Uhr in der FBS (Bahnstraße 26). Bis 16 Uhr ste-
hendannSpieledrinnenundaufSpielplätzen,kleineAus-
flüge und kreative Aktionen auf dem Programm.
„Sonnige Ferien im Sommerwald“ von Montag , 5. August,
bis Freitag, 09. August, locken halbtags mit allem, was
sechs- bis zwölfjährigen Kids im Wald Spaß macht: Von
8:30 bis 14 Uhr kann man auf dem Bad Kreuznacher Kuh-
berg unterm Blätterdach träumen, mit den Füßen im Was-
ser patschen oder sich von einem lauen Sommerlüftchen
in der Hängematte schaukeln lassen... Da wird der Wald
zum Abenteuerspielplatz!
Infos zu beiden Ferien-Wochen und dem jeweiligen Teil-
nehmerbeitraggibt„s imSekretariatderCaritas-Familien-
bildungsstätte, Telefon: 0671/83828-40; E-Mail: FBS@ca-
ritas-rhn.de, oder unter www.caritas-rhn.de/kursangebo-
te.
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Familienbildungsstätte:
Aktivitäten unter freiem Himmel
Qi-Gong auf der Roseninsel ab 3. Juli; Wildkräuter-
wanderung am 10. August
Im Sommer bietet die Caritas-Familienbildungsstätte ver-
mehrt Kurse und Veranstaltungen unter freiem Himmel
an: Ab Mittwoch, 3. Juli, um 9:30 Uhr läuft viermal „Qi-
Gong auf der Roseninsel“ in Bad Kreuznach. Am „Milch-
häuschen“ kann man jeweils eine Stunde lang die Vielfalt
des Qi-Gong kennenlernen – und das auch ganz ohne Vor-
kenntnisse!
AmSamstag,10.August,von10bis12Uhrstehteineleich-
te Wildkräuterwanderung auf dem Bad Kreuznacher Kuh-
berg (Treffpunkt: Parkplatz Hochseilgarten) an. Dann gibt
es heilkräftige Pflanzen und schmackhaftes Wildgemüse
zu entdecken. Die Teilnehmer werden heimische Kräuter
unterscheiden und lieben lernen. Info zu den Angeboten
unter Leitung von Qi-Gong-Lehrer und Ernährungsberater
Gerhard Müller sowie zum jeweiligen Teilnehmerbeitrag
gibt„s im Sekretariat der Caritas-Familienbildungsstätte,
Telefon: 0671/83828-40; E-Mail: FBS@caritas-rhn.de, oder
unter www.caritas-rhn.de/kursangebote.

Stromspar-Check: Aktionstag bei
den Kreuznacher Brückenhäusern
Zur Marktzeit gibt„s in der Fußgängerzone Infos und
mehr zum Caritas-Projekt
Der Stromspar-Check – ein Caritas-Angebot für Men-
schen, die von Sozialleistungen oder besonders geringem
Einkommen leben – präsentiert sich jetzt mit einem eige-
nen Aktionstag in der Bad Kreuznacher Fußgängerzone:
Am Freitag, 28. Juni, von 9 bis 12:30 Uhr erfahren Markt-
besucher, Stadtbummler und Passanten vor den Brücken-
häusernallesWissenswerteüberdasEnergiespar-Projekt.
RundumdieNahebrücketrifftmanwährenddesWochen-
marktes das Maskottchen Stecky, und man kann die
Stromspar-Helfer des örtlichen Caritasverbandes kennen-
lernen. Interessenten bekommen unverbindlich nützli-
ches Info-Material. Außerdem nehmen die „Checker“ sich
an Ort und Stelle bei einem Kaffee gerne Zeit für individu-
elle Fragen oder für eine etwas ausführlichere Erstbera-
tung. Ein ruhiges Fleckchen dazu gibt“s im Nahe-Raum
„Kirche anders“ der City-Pastoral Bad Kreuznach (Mann-
heimer Straße 82, Ecke Klappergasse).
Wer die Voraussetzungen für den kostenlosen Stromspar-
Check erfüllt, hat Gelegenheit, auch gleich einen Termin
fürdenHausbesuchzuvereinbaren.Dannanalysierendie
ausgebildeten Stromsparhelfer in der Wohnung den
Strom- und Wasserverbrauch.
Beim zweiten Besuch bringen die Caritas-Mitarbeiter „So-
forthilfen“ mit. Das sind beispielsweise LED-Leuchtmittel,
abschaltbare Steckerleisten oder Spar-Duschköpfe. Auch
dafür zahlt der beratene Haushalte keinen Cent!
Alle Infoszum„Stromspar-Check“bekommtmanperMail
anStromspar-Check@caritas-rhn.deoder impersönlichen
Gespräch:
- Caritas Bad Kreuznach (Bahnstraße 26),

Telefon 0671/83828-47
- Checker-Büro Kirn (Kirchstraße 3),

Telefon 06752/9129524.
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Abfuhrplan für Abfälle des 3. Quartals finden Sie auf Seite 12.
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Trauer

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, ist nicht tot, er ist nur fern.

für eine tröstende Umarmung, 

für einen Händedruck,  
wenn die Worte fehlten, 

für jedes tröstende Wort,  
gesprochen oder geschrieben,

für alle Zeichen der Liebe und 
Verbundenheit, 

für Blumen- und Geldspenden.

Raumbach, im Juni 2019

Willi 
Schmidt

* 7. Februar 1923

† 20. Mai 2019
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Wer ist dieser Billy?
Wohnen. Billy, den kennt je-
der. Genauer gesagt: Das
kennt jeder. Denn es handelt
sich um das berühmte Billy-
Regal von Ikea. Warum heißt
es eigentlich so?

Das Regal hat einen Namenspa-
ten:BillyLiljedahl.DessenKollege
Gillis Lundgren hat das Möbel
1979 für ihn entworfen, da sich
Billy nach einem „richtigen“ Bü-
cherregalsehnte.Heute istdasRe-
galBilly40Jahrealtundwirdcirca

Berühmte Möbel und ihre Geschichte
4,5 Millionen Mal pro Jahr produ-
ziert.
MitderZeit ist essobeliebtgewor-
den, dass 1992 ein wahrer Shits-
torm auf Ikea niederging, als es
das Regal Billy abgeschafft hatte.
„Siehabenunsbeschimpft.Sieha-
ben uns geschmeichelt. Sie haben
uns bestochen. Sie haben es ge-
schafft. Billy ist zurück“, hieß es
daraufhin in einer Anzeige des
schwedischen Einrichtungskon-
zerns.
Zu vielen berühmten Möbel gibt
essolcheGeschichten.IhreEntste-

hung ist oft ein Zeugnis der Zeit.
Sie sind so häufig gekauft worden,
weil es neue Möglichkeiten der
Materialverwendung oder der
Produktion gab.
Ein gutes Beispiel dafür aus dem
19.Jahrhundert -derStuhl214der
Firma Thonet. Allein bis 1930
wurde er 50 Millionen mal ver-
kauft und unzählige Male kopiert.
Auch heute kennt man den 214
noch gut - den typischen Kaffee-
hausstuhl mit einer Sitzfläche aus
Flechtwerk.Erstandinhunderten
Cafés und auch im Restaurant des
PariserEiffelturms.Vondemübri-
gens soll einer Legende nach, die
Thonet selbst weitergibt, 1889 ei-
ner dieser Stühle aus 57 Metern
nach unten gestürzt und unbe-
schadet geblieben sein.
Der Stuhl 214 wurde 1859 von
Tischlermeister Michael Thonet
entworfen.Erschafftees,mitHilfe
vonDruckundDampf, langeHolz-
stäbe elastisch zu machen - ein
Grundstein für die serielle Mas-
senproduktion und arbeitsteilige
Fertigung. Bis heute wird der
Stuhl auf die gleiche Weise produ-
ziert wie früher.
Ein anderer Stuhl, der bei vielen
MenschenimOriginaloderalsKo-
piezuHausesteht,hateinedurch-
gängige Schale aus Plastik auf
dünnen Holz- oder Metallfüßen.
Die Plastic Chairs sind ein Pro-
dukt des Designerpaares Charles
und Ray Eames.
Die Designer reichten den Ent-
wurf 1948 bei einem Wettbewerb
für kostengünstiges Möbeldesign
ein. Sie wollten einen industriell
produzierbaren Stuhl für den pri-
vaten Einsatz anbieten. Da die ur-
sprüngliche Metallschale zu teuer
war, suchten sie günstigere Alter-
nativen und stießen auf fiberglas-
verstärktes Polyesterharz (Ver-
kaufab1950).SiesindlautderFir-
ma Vitra die ersten seriell herge-
stellten Kunststoffstühle. Nach ei-
ner kurzen Pause wurden die
Stühle in den 1990er Jahren aus
Polypropylen gefertigt, das er-
schwinglicher und ökologischer
ist als Fiberglas.
Immer wieder haben Stühle die
Designgeschichte geprägt. So
auch der Tulip Chair von Eero
Saarinen für Knoll International

sowie der gleichnamige Tisch. Sie
werden von einem einzigen, un-
ten breit auslaufenden Fuß getra-
gen. Die Form erinnert an eine
Tulpe. Von dem Designer ist über-
liefert, dass er der „hässlichen,
verwirrenden, unruhigen Welt“,
dem „Slum der Beine“ die er unter
anderen Stühlen und Tischen
wahrgenommen habe, eine Ende

setzen wollte.
Fünf Jahre brauchte die Entwick-
lung. Die Möbel gehören heute zu
den Klassikern. Stuhl und Tisch
wurden unzählige Male kopiert,
undihreFormhat jederschonmal
gesehen. Und Knoll International
selbst hat die Pedestal Collection
seit1958nonstopproduziert. |dpa

Der Tulip Table von Eero Saarinen für Knoll Internatio-
nal hat passende Begleiter, die Tulip Chairs. Ihr Mar-
kenzeichen: Ein Bein beziehungsweise ein Fuß.

FOTO: KNOLL INTERNATIONAL/DPA-MAG

Rund 4,5 Millionen Billy-Regale werden pro Jahr für
Ikea produziert. FOTO: INTER IKEA SYSTEMS B.V./DPA-MAG

Schreinerei Becher

55592 Jeckenbach · Hauptstraße 5
Tel. 0 67 53 / 9 40 54 · Fax 0 67 53 / 9 40 55

Beraten / Planen / Ausführen
Alle Tischlerarbeiten rund ums Haus

• Haustüren
• Insektenschutz
• Wärmedämmung
• Fenster / Rolladen
• Innenausbau / Möbel
• Überdachungen / Vordächer

AA LL LL EESS AAUU SS EEII NN EERR HH AA NNDD
Holzbau & Ziegeleindeckungen

ZZiimmmmeerrggeesscchhääff tt

SScchhwwaarrzz
GGmmbbHH

Stadtgraben 7a
55590 Meisenheim

Tel. 06753/5332

Fachbetriebe aus der Region empfehlen sich

Machen Sie es sich zuhause gemütlich
Anzeigensonderveröffentlichung
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Ausbildung bei deinem
Landkreis

Du bist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz,
der vielseitig, interessant und zukunftssicher ist?
Du möchtest studieren und dabei Geld verdienen?

Dann entscheide dich für eine Ausbildung oder ein
Studium bei uns, denn auch für das Ausbildungsjahr
2020 sucht die Kreisverwaltung Bad Kreuznach
mehrere engagierte, motivierte und leistungsbereite
Nachwuchskräfte.

Wir bilden folgende attraktive Berufe aus, um ge-
meinsam mit dir die Aufgaben der Kreisverwaltung zu
bewältigen:

Ü Fachinformatiker/in für Systemintegration
Ü Verwaltungsfachangestellte/r
Ü Beamter/Beamtin (2. Einstiegsamt)
Ü Beamter/Beamtin (3. Einstiegsamt), Duales
Studium/Bachelor of Arts

Bewerbungsschluss: 15. September 2019

Ausführliche Informationen findest du im Internet:
www.kreis-badkreuznach.de

Fischerfest 
in Breitenheim
am Sonntag, 30 Juni 2019 
an der Fischerhütte Breitenheim
Ab 10 Uhr: Frühschoppen
Ab 11 Uhr:  Mittagessen mit Leckereien 

vom Grill, Salaten und 
frisch geräucherten Forellen

Auf Ihr kommen freut sich der 
Angel- und Naturschutzverein Breitenheim 1981 e.V.

Junges Paar sucht 
Wohnung oder  
kleines Haus, 

ca. 3 - 4 ZKB zu mieten. 
Umgebung Meisenheim 

(beide berufstätig,  

2 Hunde, 2 Katzen)

Tel. 0178 1364846

www.heidis-antikflohmarkt.dewww.heidis antikflohmarkt.de

Kaufe ALTES
aus Großmutters Zeiten,

von Haushaltsauflösungen,

Keller, Speicher, Scheun
e

u.s.w.

Heidi’s
Antik-

flohmarkt
in Unkenbach an der
B 420, auf 400 m²

Tel. 06362 - 1644

WWiirr mmaacchheenn UURRLLAAUUBB
vvoomm 11.. bbiiss 3311.. JJuullii 22001199

Haus in Rehborn ab 01.08.2019 zu vermieten
3 Zimmer, Küche mit EBK, Ess-/Wohnzimmer, Bad,  

ca. 100 m², Keller, Carport, Terrasse, neu renoviert,  
teilweise mit Parkettboden. Kaltmiete 475,- € + NK, 2 MMK.

Kontakt: 06753-9499990 oder 0170-3480384

Hauptstr. 6 · 55592 Rehborn
Tel. 06753/124556 · Mobil 0176/21625386

Erd-, Feuer-, See- und
Anonymbestattungen
Trauerberatung, Überführung
und Erledigung der Formalitäten

H t t 6 55592 R hb

g g
Jederzeit für Sie erreichbar!

Öffnungszeiten:
Mo 9-12 Uhr

Di-Do 9-12/15-18 Uhr
Fr 8-12/14-18 Uhr

Sa 8-13 Uhr
Mo. nachm. geschlossen

Metzgerei Gerd Giesler
Hintergasse 11 · 55592 REHBORN · Tel. 06753/2537

Angebote der Woche
vom 28. Juni - 4. Juli 2019
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Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag

Prager Schinken oder Schäufele
- ohne Knochen - 100 g -.66 €

Frische Putenschnitzel 100 g 1.11€

Schweinemett 100 g -.69 €

Fleischwurst 100 g -.89 €

Schwartenmagensalat 100 g 1.29€

Zum Grillen

Putensteak oder Putenspieße 100 g 1.19€

Grillbratwurst - Tomate, Mozzarella - 100 g 1.19€

Auslieferung jeden Samstag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr

Gulasch
- gemischt -

100 g -.99 €

Schweinege-
schnetzeltes
- Schaschlik -

100 g -.88 €

Grillrippchen

100 g -.66 €

Rinder-
kochfleisch

100 g -.99 €

Unsere

kompetente

Werbeberaterin

ist für

Sie da!

Fieguth-Amtsblätter
SÜWE Vertriebs- und Dienstleistungs-GmbH & Co. KG

Sie suchen neue Kunden?

Dann empfehlen wir Ihnen
ein Medium, das ALLE erreicht.
Präsentieren Sie sich im Amtsblatt!

Yvonne Credé
Telefon 0631 3737-261
Telefax 0631 3737-282
E-Mail: yvonne.crede@suewe.de

Werden Sie Moor-
und Klimaschützer!
Gärtnern Sie torffrei!

Weitere Infos unter www.NABU.de/moorschutz


